
Für die Erhaltung der Ingenieurbauwerke ist die Bauwerksprüfung nach DIN 1076 in rechtlicher,
technischer und fiskalischer Hinsicht von grundlegender Bedeutung. Aufgrund der zunehmenden
Schadensentwicklung, der Alterung des Bauwerksbestandes und der stetigen Zunahme des
Schwerverkehrs gewinnt die Bauwerksprüfung weiter an Bedeutung.

Grundlage für die Überwachung und Prüfung der vorhandenen Brücken ist die DIN 1076, die
erstmals im Jahre 1930 als „Richtlinien für die Überwachung und Prüfung eiserner Straßenbrücken“
veröffentlich wurde und als derzeit gültige Ausgabe November 1999 den Titel „Ingenieurbauwerke
im Zuge von Straßen und Wegen, Überwachung und Prüfung“ trägt. In DIN 1076 ist geregelt, was
mit welchem Aufwand und mit welcher Qualifikation wie, wie oft und von wem zu prüfen ist.

Die regelmäßige Prüfung und Überwachung stellt eine fortlaufende Erfassung des Zustandes der
Bauwerke sicher. Hierdurch sollen Mängel und Schäden rechtzeitig erkannt werden, bevor sie zu
einer Gefahr werden. Die bei Bauwerksprüfungen mindestens durchzuführenden Leistungen sind in
der DIN 1076 aufgeführt und vom Prüfer bzw. Überwacher entsprechend der bauwerksspezifischen
Besonderheiten anzupassen. Die DIN 1076 ist somit das grundlegende technische Regelwerk für die
Erfassung des Zustands von Ingenieurbauwerken.

Für eigene wie für die in Auftragsverwaltung verwalteten Straßen haben die Länder die DIN 1076
auf Veranlassung des BMVBS verbindlich eingeführt. Kommunale Straßenbaulastträger sind nicht
unmittelbar an die Verwaltungsvorschriften der Länder gebunden. Allerdings ist die DIN 1076 eine
„Allgemein anerkannte Regel der Technik“.

Gemäß DIN 1076 wird nach den Prüfungsarten Hauptprüfung (H), einfache Prüfungen (E),
Prüfungen aus besonderem Anlass (S) und Prüfungen nach besonderen Vorschriften (V)
unterschieden.

Hauptprüfung gemäß DIN 1076, Abschn. 5.2 gilt:
„Die erste Hauptprüfung ist vor der Abnahme der Bauleistung, die zweite Hauptprüfung vor Ablauf
der Verjährungsfrist für die Gewährleistung durchzuführen.
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Danach sind die Ingenieurbauwerke jedes sechste Jahr einer Hauptprüfung zu unterziehen.
Bei den Hauptprüfungen sind alle, auch die schwer zugänglichen Bauwerksteile, gegebenenfalls
unter Zuhilfenahme von Besichtigungseinrichtungen, Rüstungen und ähnlichem, handnah zu
prüfen. Abdeckungen von Bauwerksteilen (z. B. Schutzhauben bei Seilen, Lagermanschetten,
Schutzhüllen, Schachtabdeckungen und ähnliches) sind zu öffnen. Die einzelnen Bauwerksteile sind,
soweit nötig, vor dieser Prüfung sorgfältig zu reinigen, um auch versteckte Mängel/Schäden
auffinden zu können.
…
Im Prüfbericht sind die Mängel/Schäden zu kennzeichnen, die bei der folgenden Einfachen Prüfung
oder in engeren Zeiträumen erneut zu prüfen sind. Dies gilt insbesondere für solche
Mängel/Schäden, die in absehbarer Zeit einzeln oder ihrer Summe die Standsicherheit, die
Verkehrssicherheit oder die Dauerhaftigkeit beeinträchtigen können.“

Einfache Prüfung gemäß DIN 1076, Abschn. 5.3 gilt:
„Drei Jahre nach einer Hauptprüfung sind die Ingenieurbauwerke einer Einfachen Prüfung zu
unterziehen. Die Einfache Prüfung ist, soweit vertretbar, ohne Verwendung von
Besichtigungsgeräten oder –einrichtungen als intensive, erweiterte Sichtprüfung durchzuführen. In
diese Prüfung sind auch Funktionsteile (z.B. Lager, Gelenke, Übergangskonstruktionen) sowie
Verankerungen von Bauteilen (z.B. Berührungsschutz, Lärmschutzwände, Leitungen) einzubeziehen.
Soweit notwendig, sind Gründungen auf Auskolkungen zu prüfen.

Bei der Einfachen Prüfung sind die Ergebnisse der vorhergehenden Hauptprüfung zu
berücksichtigen und die im zugehörigen Protokoll gekennzeichneten Mängel/Schäden zu prüfen.
Werden bei einer Einfachen Prüfung bedenkliche Mängel/Schäden oder Hinweise auf erhebliche
Veränderungen gegenüber dem letzten Prüfbericht festgestellt, so ist diese ganz oder teilweise auf
den Umfang einer Hauptprüfung zu erweitern.“

Im Jahr 2024 müssen für die in den beigefügten Angeboten aufgeführten Brücken Haupt- bzw.
Einfache Prüfungen vorgenommen werden. Das Ingenieursbüro Theobald & Partner mbH ist hier ein
wichtiger Partner an der Seite der Gemeinde Gutach.

Das Ingenieurbüro Theobald & Partner mbH hat im Jahr 2023 zwei Angebote für die anstehenden
Brückenprüfungen vorgelegt, die nun beauftragt werden sollen. Diese beiden Angebote
unterscheiden sich darin, dass vor allem bei der Brücke über die Bahnlinie erhebliche Fremdkosten
entstehen. Da es sich hierbei um eine Brücke über eine Bahnlinie handelt muss ein sogenannter
Betra-Antrag gestellt werden. Auch muss ein Brückenuntersichtsgerät eingesetzt werden um die
Prüfungen an der Dorfbrücke sowie an der Brücke über die Bahnlinie durchführen zu können. Diese
Fremdleistungen erhöhen die Kosten der Brückenprüfung erheblich, lassen sich jedoch nicht
vermeiden.

Den genauen Leistungsumfang entnehmen Sie bitte den in der Anlage beigefügten Angeboten.

Die Verwaltung empfiehlt dem Gemeinderat die Beauftragung der Brückenprüfung an das
Ingenieurbüro Theobald & Partner mbH aus Kirchzarten In Höhe von 21.303,26 € (netto) sowie in
Höhe von 3.650 € (netto).

Beschlussvorschlag:



Im Haushalt 2024 wurden für die verpflichtende Brückenprüfung HH-Mittel in Höhe von 32.000 €
eingeplant.

./.

Finanzielle Auswirkungen:

Ökologische Auswirkungen:




















